IHK Regensburg für Oberpfalz/Kelheim
Vergabeverfahren: Versanddienstleistungen für die IHK-Zeitschrift
Leistungsbeschreibung
Leistungsbeschreibung
1. Leistungsgegenstand
Leistungsgegenstand ist die Abholung beim Druckdienstleister, die Beförderung und Zustellung des Presseerzeugnisses „Wirtschaft konkret“ (nachfolgend „Presseerzeugnis/se“ genannt) an Empfänger in den PLZ-Gebieten 84xxx, 90xxx, 91xxx, 92xxx, 93xxx, 94xxx, 95xxx für die Industrie- und Handelskammer Regensburg für Oberpfalz/Kelheim (nachfolgend „IHK Regensburg“), wobei der Schwerpunkt der zuzustellenden Sendungen in den PLZ-Gebieten 92xxx und 93xxx liegt. Ca. 3.000 Adressen liegen außerhalb dieser drei PLZ-Gebiete, jedoch innerhalb Deutschlands.

2. Leistung
2.1	Beschreibung des Presseerzeugnisses
Die Abholung, Beförderung und Zustellung betrifft das folgende Presseerzeugnis:
Bezeichnung: Wirtschaft konkret
· Herausgeber: IHK Regensburg
· Der Bezugspreis der Zeitschrift ist in den IHK-Mitgliedsbeiträgen enthalten
· Geschätzte Anzahl an Ausgaben pro Jahr: 6 x
· Maximale Anzahl an Ausgaben pro Jahr: 6 x
· Erscheinungsweise im Regelfall alle 2 Monate (in „ungeraden“ Monaten)
· Format: Hochformat, 210 x 297 mm (Din A 4), angeschnitten
· Gewicht: ca. 200 Gramm, etwaige Beilagen dürfen in Summe das Eigengewicht der regulären Ausgabe nicht überschreiten, Gesamtgewicht daher bis max. ca. 400 Gramm
· Geschätzte Auflage pro Ausgabe: ca. 56.000 Presseerzeugnisse, maximale Auflage pro Ausgabe: 60.000 Presseerzeugnisse
· Terminabwicklung: Die Zustellung an die Adressaten erfolgt am 1. Werktag (auch Samstag) eines Monats, die Postauflieferung fünf Arbeitstage vor der Zustellung.
· Beilagen sind möglich (lose eingelegt, Höchstgewicht pro Beilage: 50 Gramm)
· Anzeigen: Das Presseerzeugnis erscheint nicht anzeigenfrei. Die Anzeigenseiten dürfen 25 % der tatsächlichen Gesamtseitenzahl nicht überschreiten.



2.2	Bereitstellung der Presseerzeugnisse (durch den Druckdienstleister)
Die Bereitstellung der Presseerzeugnisse erfolgt durch die Franz Anton Niedermayr Graphische Kunstanstalt GmbH & Co. KG, den Dienstleister der IHK Regensburg, der für den Druck der Presseerzeugnisse zuständig ist (im Folgenden nur: Druckdienstleister).
Der Druckdienstleister sortiert die Presseerzeugnisse nach Postleitzahlen. Die hierbei verwendete Adressdatei ist nicht gleichbleibend, sondern wird dem Druckdienstleister pro Ausgabe von der IHK Regensburg (bzw. deren Dienstleister IHK Gesellschaft für Informationsverarbeitung mbH, nachfolgend „IHK-GfI“) aktualisiert zur Verfügung gestellt. Sodann stellt der Druckdienstleister die Presseerzeugnisse in Bündeln, die mit einem Bundleitzettel versehen und auf Standardpaletten mit Palettenleitzetteln gekennzeichnet werden, zusammen.
Über konkrete Details in der täglichen Praxis erfolgt zwischen der IHK Regensburg und der Auftragnehmerin eine einvernehmliche Regelung.
2.3	Abholung der Presseerzeugnisse (beim Druckdienstleister)
a) Die Auftragnehmerin holt sämtliche Presseerzeugnisse bei dem Druckdienstleister, Leibnizstraße 3, 93055 Regensburg, ab.
b) Die Abholung der Presseerzeugnisse erfolgt durch Personal und Fahrzeuge der Auftragnehmerin oder von ihr beauftragter Dritter. Das abholende Personal muss sich mit einem Betriebsausweis legitimieren können.
c) Der Druckdienstleister gewährt der Auftragnehmerin Zutritt/Zufahrt auf das Gelände. Hierzu meldet sich die Auftragnehmerin bei dem Versandleiter des Druckdienstleisters an. Zu Details der täglichen Praxis können die Parteien und der Druckdienstleister eine einvernehmliche Regelung treffen.
d) Die Presseerzeugnisse können zu folgenden Zeiten abgeholt werden: montags bis freitags in der Zeit von 6.30 Uhr bis 16.00 Uhr (jeweils ausgenommen sind gesetzliche bundeseinheitliche oder landesweite Feiertage am Abholort sowie Heiligabend und Silvester).
e) Die Beladung des Abholfahrzeuges obliegt der Auftragnehmerin. Die Auftragnehmerin hat ein dafür geeignetes Abholfahrzeug einzusetzen. Im Übrigen sind die besonderen innerstädtischen Straßengegebenheiten sowie auf dem Gelände des Druckdienstleisters am Abholort zu beachten.
2.4	Frankierung der Presseerzeugnisse
Die von der Auftragnehmerin zu befördernden Exemplare werden nicht kuvertiert. Sie sind unkuvertiert zu befördern und zuzustellen.
Anschließend frankiert der Druckdienstleister die Presseerzeugnisse mit Hilfe eines Dienstleisters nach den Vorgaben der Auftragnehmerin.
2.5	Beförderung und Zustellung 
2.5.1 Umgang mit Versandstücken
a) Die Presseerzeugnisse sind so zu behandeln, dass ein Verschmutzen, Verknicken und /oder sonstige Beschädigungen während des Transport- und Zustellprozesses weitestgehend ausgeschlossen werden können. Ein weiteres Aufbringen von Aufdrucken ist nur bei tatsächlicher Erforderlichkeit zulässig.
b) Werbeanbringungen der Auftragnehmerin, z. B. durch Stempelaufdrucke oder Aufkleber (Eigen- oder Fremdwerbung), sind nicht zulässig.
c) Die Beförderungsleistung gilt insgesamt als mangelhaft, wenn 0,5 % der Presseerzeugnisse oder mehr im Monatsdurchschnitt verschmutzt, verknickt oder beschädigt sind.
2.5.2 Zustellung
a) In Anlehnung an das Postgesetz (PostG) sind die Presseerzeugnisse im Rahmen des betrieblich Zumutbaren bedarfsgerecht zu befördern.
b) Dabei erfolgt die Zustellung werktäglich, das heißt einschließlich samstags.
c) Die Zustellung der inländischen Presseerzeugnissen innerhalb von 4 Werktagen (E+4) (Zustellung Di. – Sa.) nach der Abholung beim Druckdienstleister (5 Werktage vor der Zustellung) zu erfolgen. Fällt der vierte Werktag auf einen bundeseinheitlichen oder am Zustellort geltenden gesetzlichen Feiertag, so verschiebt sich der späteste Zustellzeitpunkt auf den folgenden Werktag.
2.5.3 Zustellung an Adressaten
a) Die Auftragnehmerin gewährleistet die Zustellung sowohl an außenliegende Briefkästen wie auch an Postfächer, an Großempfängeranschriften, sowie innenliegende Briefkästen.
b) [bookmark: _Hlk220491623]Die Zustellung erfolgt an folgende Adressaten (unter Nennung der geschätzten Anzahl der Presseerzeugnisse pro Ausgabe / Höchstgrenzen):
· Empfänger in den PLZ-Gebieten 84xxx, 92xxx, 93xxx, 94xxx und 95xxx: Schätzmenge: 54.000 / Höchstabnahmegrenze: 56.500 (je Ausgabe)
· Empfänger im gesamten Bundesgebiet mit Ausnahme der PLZ-Gebiete 84xxx, 92xxx, 93xxx, 94xxx und 95xxx: Schätzmenge: 3.000 / Höchstabnahmegrenze: 3.500 (je Ausgabe)
· Empfänger international: 0 (Auslandszustellung nicht Gegenstand des Auftrags).
c) Die Zustellung/ Auslieferung erfolgt, soweit die IHK Regensburg keine entgegenstehende Vorausverfügung getroffen hat, unter der auf dem Presseerzeugnis angebrachten Anschrift durch Einlegen in eine für den Empfänger bestimmte Vorrichtung (siehe a)).


2.5.4 Umgang mit fehlgeschlagenen Zustellungen/Information der Auftraggeberin
Im Falle des Fehlschlagens der Zustellung von Inlandssendungen ist folgender Organisationsablauf einzuhalten:
Kann das Presseerzeugnis nicht an den Empfänger zugestellt werden bzw. ist der Empfänger verzogen, sind Informationen zu nicht zugestellten Presseerzeugnissen in digitaler Form, d.h. über einen sFTP-Server als csv- oder Exceldatei, der IHK-GfI GmbH, Hörder Hafenstraße 5, 44263 Dortmund, zur Verfügung zu stellen. Diese csv- oder Exceldatei muss für die nicht zustellbaren Presseerzeugnisse mindestens die folgenden Informationen umfassen:
· Eindeutige ID für den Versand des Presseerzeugnisses
· Identnummer: Eindeutige Nummer des Mitgliedsunternehmens im IHK-System
· Datum der Retoure
· Anschrift des Mitgliedsunternehmens der IHK Regensburg (Firma, Straße, Hausnummer, PLZ, Ort, Land)
· Angabe des Retourengrunds mit folgenden Angaben:
· Empfänger ist unter der angegebenen Anschrift nicht zu ermitteln
· Annahme verweigert
· Empfänger soll verstorben sein
· Nicht abgeholt
· Rückgabe über Briefkasten
· Empfänger ist verzogen: Ist die neue Anschrift bekannt, ist diese entsprechend zu übermitteln.
Unzustellbare Inlandssendungen werden nicht an die IHK Regensburg zurückgegeben, sondern sind durch den Dienstleister auf dessen Kosten zu vernichten.
Hat die Auftragnehmerin das Fehlschlagen einer Zustellung zu vertreten, unternimmt sie unverzüglich und ohne erneuten Vergütungsanspruch einen neuen Zustellversuch.

3. Laufzeit des Vertrags, einmalige Option zur Verlängerung
Der Vertrag beginnt zur Ausgabe Juli 2026 (Anfang Monat Juli 2026) und hat eine Laufzeit von einem Jahr, d. h. 6 Ausgaben. Er endet mit vollständiger Auslieferung und vollständiger Information der Auftraggeberin betreffend die Ausgabe Mai 2027.
Die Auftraggeberin ist jedoch berechtigt, bis spätestens 30.04.2027 schriftlich zu erklären, dass sie den Vertrag um ein weiteres Jahr, d. h. für die Ausgaben Juli 2027 bis Ausgabe Mai 2028 verlängert.
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